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Was uns beschéaftigen wird: der neue Finanzausgleich

Anderungen im Behinderten- und
Betagtenbereich

B Thomas Bickel

Sonderschulung
(Artikel 62 Abs. 3 BV)

Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenversicherung (Artikel 112 BV)

Die Kantone sorgen fiir eine ausrei-
chende Sonderschulung aller behin-
derten Kinder und Jugendlichen bis
lingstens zum vollendeten zo. Alters-
jahr.

Die Kantone tibernehmen ... die bis-
herigen Leistungen der Invalidenver-
sicherung an die Sonderschulung
(einschliesslich der heilpddagogi-
schen Fritherziehung gemdss Art. 19
IVG), bis sie iiber kantonal geneh-
migten Sonderschulkonzepte verfii-
gen, mindestens jedoch wéhrend drei
Jahren. (Artikel 197 Ziffer 2 Uber-
gangsbestimmung zu Art. 62 BV)

Die Leistungen der IV fiir die Schulung
behinderter Kinder werden kantonali-
siert, das heisst der Bund zieht sich voll-
stindig aus diesem Bereich zurtick. Aller-
dings fiigte das Parlament die oben ange-
fithrte Ubergangsbestimmung ein, wo-
nach die Kantone die bisherigen Leis-
tungen der IV an die Sonderschulung
tibernehmen miissen, bis sie iiber geneh-
migte Sonderschulkonzepte verfigen,
mindestens jedoch wihrend dreier Jahre.
Aufgehoben wiirden damit sowohl die
individuellen Versicherungsleistungen
der IV an behinderte Kinder bzw. deren
Familien als auch die kollektiven Leis-
tungen (Bau- und Betriebsbeitrage an
die Schulen). Damit wird eines der NFA-
Prinzipien verletzt, wonach die indivi-
duellen Leistungen der IV in der alleini-
gen Kompetenz des Bundes bleiben
sollen.

Der Bund erldsst Vorschriften iiber

die Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung. (Absatz 1)

Die Versicherung wird finanziert:

a. durch Beitrdge der Versicherten...

b. durch Leistungen des Bundes.
(Absatz 3)

In dieser Bestimmung sind zwei

Neuerungen festgehalten:

- Die Kantone werden aus der Mit-
finanzierung von AHV und IV ent-
lassen.

— Der bisherige Absatz 6, wonach der
Bund die Eingliederung Invalider
fordert und Bestrebungen zugun-
sten Betagter, Hinterlassener und
Invalider unterstiitzt, wird gestri-

chen (siehe unten Artikel 112b).

Erganzungsleistungen
(Artikel 112a BV)

Bund und Kantone richten Ergdn-
zungsleistungen aus an Personen,
deren Existenzbedarf durch die
Leistungen der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung nicht
gedeckt ist. (Absatz 1).

Das Gesetz legt den Umfang der
Ergdnzungsleistungen sowie die
Aufgaben und Zustdndigkeiten von
Bund und Kanton fest. (Absatz 2)

Die Erganzungsleistungen wurden

bisher in den Ubergangsbestim-

SCHWERPUNKT Sozialpolitik

mungen zur Bundesverfassung
geregelt, da bislang die politische
[lusion aufrechterhalten wurde,
wonach die Leistungen der 1. Sdule
(AHV und IV) den Existenzbedarf
«angemessen decken» sollten.

Mit der Verankerung im ordentlichen
Teil der BV wird eingestanden, dass
dies realistischerweise niemals der

Fall sein wird!

Aus dieser Verfassungsbestimmung
nicht ersichtlich wird, dass in der
niachsten NFA-Phase (2. Paket) eine
Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen vorgeschlagen wird:
Der Bund regelt und finanziert
weitgehend die Deckung des
Existenzbedarfs, wahrenddem die
Kantone die Ubernahme der soge-
nannten behinderungs- und
krankheitsbedingten Kosten von
EL-Beztigern regeln und allein

finanzieren.

Von Bedeutung ist dies fiir die
Finanzierung von Heimaufenthalten;
noch ist allerdings unklar, welche
Bedingungen der Bund auch in
diesem Bereich formulieren kann
und wird.

Jedenfalls muss der Beschluss des
Parlamentes anldsslich der 4. IVG-
Revision von den Kantonen umge-
setzt werden, wonach Beziehenden
einer Hilflosenentschadigung schwe-
ren Grades bis zu 9o 0oo Franken
jahrlich an Vergitungen fiir Pflege
und Assistenz zu Hause erhalten

sollen.



SCHWERPUNKT Sozialpolitik

Forderung der Eingliederung
Invalider (Artikel 112b BV)

Der Bund fordert die Eingliederung
Invalider durch die Ausrichtung von
Geld- und Sachleistungen. Zu diesem
Zweck kann er Mittel der Invaliden-
versicherung verwenden.

Die Kantone fordern die Eingliede-
rung Invalider, insbesondere durch
Beitrcige an den Bau und Betrieb von
Institutionen, die dem Wohnen und
dem Arbeiten dienen.

Das Gesetz legt die Ziele der Einglie-
derung und die Grundsdtze und

Kriterien fest.

Der Bund (die IV) zieht sich aus der
Finanzierung der Behinderteninstitu-
tionen zuriick und tiberlasst diese
vollstandig den Kantonen. Allerdings
hat er die Kompetenz, in einem
Bundesgesetz die Ziele der Eingliede-
rung sowie die Grundsatze und Krite-
rien fiir die Finanzierung der Institu-
tionen zu regeln. Ein solches Gesetz
(Arbeitstitel: Bundesgesetz tiber die
Institutionen fiir die soziale Eingliede-
rung Invalider) ist Bestandteil des

2. NFA-Paketes und wird derzeit durch
eine Projektgruppe des Bundes vor-
bereitet. Noch unklar ist, wie weit

der Bund den Kantonen Vorschriften

machen kann, auch wenn er sich
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nicht mehr an der Finanzierung
beteiligt.

Fiir die Finanzierung der Institutionen
kann der Bund interkantonale Vertrage
allgemein verbindlich erklaren oder
sogar Kantone zur Beteiligung an
interkantonalen Vertragen verpflich-
ten. Dies wiirde die derzeit in Ratifizie-
rung stehende Interkantonale Verein-
barung iiber Soziale Einrichtungen
IVSE betreffen.

werden kann. Insbesondere bereitet
die Umsetzung des vom Bundesrat
mehrmals abgegebenen Versprechens
einer umfassenden Rechtschutz-
garantie fiir die Behinderten und die
Institutionen bei der Anwendung der
kantonalen Konzepte (Gesetze) einiges

Kopfzerbrechen.

Betagten- und Behindertenhilfe
(Artikel 112¢c BV)

Die Kantone iibernehmen ... die bis-
herigen Leistungen der IV an Anstal-
ten, Werkstdtten und Wohnheimen,
bis sie tiber genehmigte Behinderten-
konzepte verfiigen, welche auch die
Gewdhrung kantonaler Beitrdge an
Bau und Betrieb von Institutionen
mit ausserkantonalen Platzierungen
regeln, mindestens jedoch wéiihrend
drei Jahren. (Artikel 197 Ziffer 4
Ubergangsbestimmungen)

Mit dieser Ubergangsbestimmung soll
sichergestellt werden, dass die Finan-
zierung wahrend mindestens 3 Jahren
im bisherigen Umfang erhalten bleibt
und dass die Kantone ihre Konzepte
dem Bund zur Genehmigung vorlegen
miissen. Hier steckt der Teufel im
Detail, wie bei der Arbeit am oben

angegebenen Bundesgesetz festgestellt
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Die Kantone sorgen fur die Hilfe und
Pflege von Betagten und Behinderten
zu Hause.

Der Bund unterstiitzt gesamtschwei-
zerische Bestrebungen zu Gunsten
Betagter und Behinderter. Zu diesem
Zweck kann er Mittel aus der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversi-

cherung verwenden.

Die Beitrage der IV gemass Artikel 74
IVG bleiben beim Bund bzw. der
Invalidenversicherung, also auch die
Finanzierung der Angebote des
Begleiteten Wohnens.

Hingegen werden die regionalen und
lokalen Leistungen der Spitexorga-
nisationen nicht mehr durch die
AHYV finanziert. Die Finanzierung
national tatiger Organisationen (wie
Pro Senectute, SRK, Spitex-Verband
Schweiz) verbleibt beim Bund (AHV).

Ausbildung des Fachpersonals
Nicht auf Verfassungsstufe, sondern
erst im 2. NFA-Paket (Gesetzgebung)
soll die heutige Finanzierung der
Ausbildung des Fachpersonals im
Behindertenbereich durch die IV
(Artikel 74 IVG) aufgehoben werden.
Angesichts der zurzeit erheblichen
Veranderungen in der Bildungs-
landschaft ist noch unklar, wie die
Kantone (und allenfalls der Bund
gemadss Berufsbildungsgesetz BBG)
kiinftig Ausbildungsstatten wie
Agogis finanzieren konnen und

wollen. |



	Was uns beschäftigen wird : der neue Finanzausgleich : Änderungen im Behinderten- und Betagtenbereich

